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  GZ. RV/0389-S/05 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des S.K., Adr, vertreten durch MV, vom 

26. September 2005 gegen den Bescheid des Finanzamtes Salzburg-Land vom 19. September 

2005, StNr. 560/8943, betreffend Zwangsstrafen entschieden: 

Der Berufung wird Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird aufgehoben. 

Entscheidungsgründe 

Hinsichtlich der Steuererklärungen 2003 (E1, U1) erfolgte am 6.3.2003 die Aufnahme in die 

Quote der steuerlichen Vertretung. 

Am 11.4.2005 wurden die Erklärungen 2003 abberufen und für die Einreichung der Erklärun-

gen eine Nachfrist bis 30.4.2005 gesetzt. Ein Ansuchen um Fristverlängerung wurde mit Be-

scheid vom 4.5.2005 abgewiesen und eine weitere Nachfrist bis 27.5.2005 gesetzt. 

RA wurde mit 1.6.2005 zum Masseverwalter für Gemeinschuldner bestellt. 

Mit Bescheid vom 13.6.2005 erfolgte eine Erinnerung samt Nachfristsetzung bis 4.7.2005 

unter Androhung einer Zwangsstrafe von € 75,00 gerichtet an den Gemeinschuldner, z.H. MV. 

Mit Eingabe vom 16.6.2005 beantragte der Masseverwalter eine Fristverlängerung bis zum 

31.8.2005, da er erst am 1.6.2005 zum Masseverwalter bestellt worden sei und noch umfang-

reiche Abstimmungsarbeiten betreffend die steuerlichen Belange des Gemeinschuldners er-

forderlich seien. Zudem fehlten zur Stellung der Steuererklärungen noch diverse Unterlagen. 

Am 23.6.2005 wurde die beantragte Frist gewährt. 
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Mit Bescheid vom 19.9.2005 erfolgte die Festsetzung einer Zwangsstrafe in Höhe von € 75,-. 

Als Begründung ist ausgeführt, dass "die Festsetzung der Zwangsstrafe erforderlich war, weil 

sie die vorgenannte Abgabenerklärung (Einkommensteuererklärung 2003) nicht bis zum 

4.7.2005 eingereicht haben." 

Am 26.9.2005 brachte der Masseverwalter für den Gemeinschuldner Berufung ein mit der Be-

gründung, dass am 26.8.2005 die Steuererklärungen eingebracht worden seien, lediglich hin-

sichtlich der Einkommensteuererklärung seien nur die Saldenlisten des Steuerberaters vorge-

legt worden anhand derer ohne weiteres eine Schätzung der Einkommensteuer vorgenommen 

werden könnte. Eine Ausarbeitung einer Bilanz verbunden mit einer Einkommensteuerer-

klärung wäre mit einem derartigen finanziellen Aufwand verbunden, der für die Konkursmasse 

äußerst schädlich wäre. Schon für die Abstimmungsarbeiten musste ein Steuerberater herbei-

gezogen werden, was mit einem erheblichen Aufwand an Massekosten verbunden gewesen 

sei. Der angefochtene Bescheid sei demnach unrichtig, weil die Abgabenerklärungen bereits 

erbracht worden seien. 

Mit Berufungsvorentscheidung vom 11.10.2005 wurde die Berufung vom 26.9.2005 mit aus-

führlicher Begründung abgewiesen. 

Am 13.10.2005 brachte der Masseverwalter für den Gemeinschuldner den Antrag auf Vorlage 

der Berufung an die Abgabenbehörde II. Instanz ein und führte neben der Darstellung des 

Verfahrensablaufes aus, dass es dem Usus in der Konkursabwicklung entspreche, dass von 

Seiten des Finanzamtes auf die Erstellung von Steuererklärungen für Zeiträume vor Konkurs-

eröffnung verzichtet werde, weil die Erstellung ohnehin nur die Masse und Konkursgläubiger 

belasten würde. 

Es sei auch nicht Anglegenheit des Masseverwalters, auf Kosten der Masse die Erhebung der 

Konkursforderung für einen Konkursgläubiger zu veranlassen. Dazu komme, dass gerade im 

gegenständlichen Verfahren Versäumnisse der Abgabenbehöärde evident seien, als Steuer-

erklärungen seit 2002 (!) säumig seien und über Jahre hinweg keinerlei Veranlassung seitens 

der Abgaben behörde erster Instanz getätigt worden seien, weshalb es grob unbillig sei, dem 

Masseverwalter diese Erklärungen innerhalb kurzer Frist aufzutragen und mittels Zwangsstrafe 

zu sanktionieren. 

Anzumerken ist, dass die Ausführungen des Masseverwalters zur vermeintlichen Untätigkeit 

der Abgabenbehörde I. Instanz unzutreffend sind und die Regelungen betreffend Quotenrege-

lung für die steuerlichen Vertreter unberücksichtigt lassen. Die Ausführungen "es ist auch 

nicht Angelegenheit des Masseverwalters, auf Kosten der Masse die Erhebung der Konkurs-

forderung für einen Konkursgläubiger zu veranlassen" stellen zudem eine Verkennung der 

nachfolgend dargestellten Rechtslage hinsichtlich der Pflichten des Masseverwalters dar. 
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Aber auch die Bescheidbegründung ist unzutreffend, da dem Masseverwalter auf sein schrift-

liches Ansuchen hin nachweislich eine Fristverlängerung bis 31.8.2005 gewährt worden war. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 133 Abs. 1 Satz 1 BAO bestimmen die Abgabenvorschriften, wer zur Einreichung 

einer Abgabenerklärung verpflichtet ist. Zur Einreichung ist gem. § 133 Abs. 1 Satz 2 BAO 

ferner verpflichtet, wer hiezu von der Abgabenbehörde aufgefordert wird. 

Gemäß § 111 BAO sind die Abgabenbehörden berechtigt, die Befolgung ihrer aufgrund 

gesetzlicher Befugnisse getroffenen Anordnungen zur Erbringung von Leistungen, die sich 

wegen ihrer besonderen Beschaffenheit durch einen Dritten nicht bewerkstelligen lassen, 

durch Verhängung einer Zwangsstrafe zu erzwingen.  

Die Aufforderung zur Abgabe von Steuerklärungen durch Zusendung derselben ist eine unter 

§ 111 Abs. 1 BAO fallende Anordnung, deren Erfüllung mit Zwangsstrafe erzwingbar ist.  

Gemäß § 111 Abs. 2 BAO muss der Verpflichtete, bevor eine Zwangsstrafe festgesetzt wird, 

unter Androhung der Zwangsstrafe mit Setzung einer angemessenen Frist zur Erbringung der 

von ihm geforderten Leistung aufgefordert werden. 

Zweck der Zwangsstrafe ist es, die Abgabenbehörde bei der Erreichung ihrer Verfahrensziele 

zu unterstützen (VwGH 9.12.1992, 91/13/0204) und die Partei zur Wahrnehmung abgaben-

rechtlicher Pflichten zu verhalten (VwGH 20.9.1988, 88/14/0066). So darf der Abgabepflich-

tige zur Erfüllung der im § 119 BAO normierten Anzeige-, Offenlegungs- und Wahrheitspflicht 

im Wege des § 111 BAO verhalten werden. Danach besteht die Pflicht zur unaufgeforderten 

Offenlegung, wenn diese, so wie in den Bestimmungen der §§ 133 Abs. 1 und § 134 Abs. 1 

BAO gesetzlich angeordnet ist. Unter Beachtung des vorstehend Gesagten kann die Abgabe 

der Steuererklärungen als Erbringung einer Leistung, die wegen ihrer Beschaffenheit nur vom 

Abgabepflichtigen oder dessen Vertreter erbracht werden kann, gemäß § 111 BAO mit 

Zwangsstrafe erzwungen werden (VwGH 16.11.1993, 89/14/0139; 28.10.1997, 97/14/0121). 

Die Verhängung der Zwangsstrafe ist weiters nur zulässig, wenn die Leistung objektiv möglich 

und die Erfüllung zumutbar ist (VwGH 13.9.1988, 88/14/0084). Reicht dabei das Wissen des 

Abgabepflichtigen zur Erstellung richtiger Erklärungen nicht aus, so führt dies nicht schon 

dazu, dass die zeitgerechte Abgabe derselben objektiv unmöglich oder unzumutbar ist (VwGH 

20.9.1988, 88/14/0066). 

Denn für die Verpflichtung zur Einreichung der Abgabenerklärungen ist unmaßgeblich, ob das 

Wissen des Bw. im Zeitpunkt der Einreichung der Steuererklärungen zur Erstellung richtiger 
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Erklärungen ausreicht. Diesfalls ist es der Bw. unbenommen, vorläufige Abgabenerklärungen, 

die nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden, abzugeben. 

Im Übrigen ist darauf zu verweisen, dass der Zweck der Zwangsstrafe nicht in der Bestrafung 

des Bw., sondern vielmehr darin liegt, die Abgabenbehörde bei der Erreichung ihrer Verfah-

rensziele zu unterstützen und die Partei zur Erfüllung ihrer abgabenrechtlichen Pflichten zu 

verhalten (VwGH 27.9.2000, 97/14/0112). 

Den Masseverwalter trifft die persönliche Verpflichtung, für den Gemeinschuldner die Abga-

benerklärungen einzureichen. Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon, ob der Masse-

verwalter für die Erstellung der Abgabenerklärungen eines Steuerberaters bedarf und ob 

dieser Steuerberater finanziert werden kann (VwGH 3.3.1987, 86/14/0130, 15.4.1959, 1295, 

1296/57; 27.4.1967, 1714/66; 29.11.1972, 134/72; 18.9.1985, 84/13/0085). 

Die Befugnis der Abgabenbehörde, die Bemessungsgrundlage zu schätzen, wenn Abgaben-

erklärungen nicht abgegeben werden, besteht unabhängig von ihrer Berechtigung, die Abga-

be der Erklärungen gem § 111 BAO zu erzwingen (VwGH 3.3.1987, 86/14/0130). 

Der Masseverwalter ist verpflichtet, für eine konkursverfangene Firma Abgabenerklärungen 

auch für Zeiträume vor der Konkurseröffnung einzureichen. Der Einwand, er sehe sich man-

gels Unterlagen hiezu nicht in der Lage, ist unbeachtlich. Das Finanzamt kann die Abgabe der 

Steuererklärungen vom Masseverwalter durch Festsetzung einer Zwangsstrafe erzwingen. 

Der Masseverwalter vertritt den Gemeinschuldner hinsichtlich der mit der Konkursmasse 

zusammen hängenden Rechte und Pflichten. Damit treffen ihn Offenlegungs- und Wahr-

heitspflichten, aber auch Zahlungspflichten nach abgabenrechtlichen und konkursrechtlichen 

Bestimmungen. Bei Verletzung dieser dem Masseverwalter auferlegten Pflichten haftet er 

nach den Grundsätzen des § 9 BAO. 

Der Masseverwalter ist den in § 80 Abs 1 BAO angeführten Vertretern zuzurechnen. 

§ 80 BAO ist bezüglich der abgabenrechtlichen Pflichten im Verhältnis zu § 81 KO die Spe-

zialnorm (VwGH 29.11.1972, 134/72, 3.3.1987, 86/14/0130). 

Die Befugnis der Abgabenbehörde, die Bemessungsgrundlage zu schätzen, wenn Abgaben-

erklärungen nicht abgegeben werden, besteht unabhängig von ihrer Berechtigung, die Abga-

be der Erklärungen gem § 111 BAO zu erzwingen. Die abgabenrechtlichen Folgerungen aus 

Abgabenerklärungen haben die Abgabenbehörden zu ziehen und nicht derjenige, dem die Er-

klärungspflicht obliegt (VwGH 3.3.1987, 86/14/0130). 

Der Zweck der Zwangsstrafe liegt nicht in der Bestrafung der Person, sondern darin, die Ab-

gabenbehörde bzw Strafbehörde bei Erreichung ihrer Verfahrensziele zu unterstützen und die 

Partei zur Erfüllung abgabenrechtlicher Pflichten zu verhalten. Daraus folgt, dass Zwangs-
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strafen bei juristischen Personen, die gem §§ 80 ff BAO eines gesetzlichen Vertreters bedür-

fen, auch gegen den Vertretenen festgesetzt werden dürfen (VwGH 27.9.2000, 97/14/0112). 

Wörtlich führte der VwGH im Erkenntnis vom 30.7.2002, 96/14/0105 aus: 

"Wie der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 3. März 1987, 86/14/0130, VwSlg 6197 

F/1987, ausgeführt hat, trifft einen Masseverwalter, der sich auf die mangelnde Fähigkeit, 

Abgabenerklärungen zu erstellen, beruft, die persönliche Verpflichtung, für den Gemein-

schuldner Abgabenerklärungen beim Finanzamt einzureichen. Aus dieser persönlichen Pflicht 

des Masseverwalters, die gleicher Art ist wie die des von ihm Vertretenen (des Gemein-

schuldners als Abgabepflichtigen), folgt, dass der Masseverwalter der Pflicht zur Abgabe von 

Abgabenerklärungen gleich dem Abgabepflichtigen unabhängig davon nachzukommen hat, ob 

er eines Steuerberaters bedarf. Ebenso wie für den Abgabepflichtigen besteht die Erklä-

rungspflicht des Masseverwalters auch unabhängig davon, ob die Tätigkeit eines Steuerbe-

raters finanziert werden kann. Hiebei ist § 80 BAO bezüglich der abgabenrechtlichen Pflichten 

des Masseverwalters die Spezialnorm im Verhältnis zu § 81 KO." 

In der Berufungsentscheidung des UFSG vom 31.3.2003, RV/0559-G/03, ist zur Festsetzung 

eines Verspätungszuschlages ausgeführt: 

"Nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist der Masseverwalter für die 

Zeit seiner Bestellung betreffend die Konkursmasse - soweit die Befugnisse des Gemein-

schuldners beschränkt sind - gesetzlicher Vertreter des Gemeinschuldners. Auch in einem 

Abgabenverfahren tritt nach der Konkurseröffnung der Masseverwalter an die Stelle des 

Gemeinschuldners, soweit es sich um Aktiv- oder Passivbestandteile der Konkursmasse 

handelt. Die Abgaben sind daher während des Konkursverfahrens gegenüber dem Masse-

verwalter, der insofern den Gemeinschuldner repräsentiert, festzusetzen (vgl. Beschlüsse des 

VwGH 22.10.1997, 97/13/0023, 0024; 16.1.1991, 90/13/0298 und 21.5.1990, 89/15/0058, 

sowie 20.6.2001, 98/08/0253 und 18.12.1992, 89/17/0037, 0038). 

Dadurch, dass demnach die angefochtenen Bescheide gegenüber dem Gemeinschuldner nicht 

wirksam erlassen werden konnten - sie hätten vielmehr ausschließlich gegenüber dem 

Masseverwalter erlassen werden müssen - ist die dagegen vom Masseverwalter in seiner 

Funktion als Vertreter des Gemeinschuldners erhobene Berufung ins Leere gegangen. Über-

dies kann der Masseverwalter selbst durch die angefochtenen Bescheide, auch wenn diese zu 

seinen Handen zugestellt wurden, in Rechten nicht verletzt worden sein, da er nicht Adressat 

der Bescheide war (vgl. Beschlüsse des VwGH 22.10.1997, 97/13/0023, 0024 und 20.6.2001, 

98/08/0253)." 

Der bundesweite Fachbereich führte zu dieser Entscheidung aus: 
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"Der UFS Graz hat in seiner Entscheidung vom 31.3.2003, GZ. RV 0559-G/02, vertreten, dass 

während eines Konkursverfahrens ergehende Abgabenbescheide ausschließlich gegenüber 

dem Masseverwalter zu erlassen wären. Eine Bescheidadressierung an den Gemeinschuldner 

(zu Handen des Masseverwalter) gehe ins Leere und führe zur Bescheidunwirksamkeit.  

Diese Auffassung wird vom Fachbereich aus folgenden Gründen nicht geteilt: 

Gemäß. § 1 Abs. 1 KO wird durch die Eröffnung des Konkurses das gesamte der Exekution 

unterworfene Vermögen, das dem Gemeinschuldner zu dieser Zeit gehört oder das er wäh-

rend des Konkurses erlangt (Konkursmasse), dessen freien Verfügung entzogen. Die Kon-

kurseröffnung beseitigt aber nicht die Rechtsfähigkeit des Gemeinschuldners, der grund-

sätzlich partei- und prozessfähig bleibt. Lediglich im Hinblick auf das durch die Konkurser-

öffnung seiner freien Verfügung entzogene Vermögen ist der Gemeinschuldner verfügungs-

unfähig und in diesen Belangen der Masseverwalter sein gesetzlicher Vertreter. Durch die 

Konkurseröffnung ändert sich daher auch nicht das Steuersubjekt und die Abgabenzurech-

nung an den bisherige Abgabepflichtigen (nach der Konkurseröffnung Gemeinschuldner).  

Nach Erkenntnissen des Verwaltungsgerichtshofes (zB E 2.8.1995, 94/13/0095; 28.9.1995, 

93/17/0317) ist der Masseverwalter hinsichtlich des Konkursvermögens gesetzlicher Vertreter 

des Gemeinschuldners. Nach weitgehend übereinstimmender Lehre und Rechtsprechung (vgl. 

zB VwGH 18.9.1985, 84/13/0085) wird er als Vertreter iS des § 80 Abs. 1 BAO angesehen. 

Zum Teil (Stoll, BAO, 793) wird er den Verwaltern iS des § 80 Abs. 2 BAO zugerechnet. Ob 

nun Vertreter oder amtlicher Vermögensverwalter wird der Masseverwalter jedoch nie zum 

Abgabepflichtigen und Abgabenschuldner in Bezug auf den Konkursbetrieb. 

Das Finanzamt irrte daher nicht, in der Bezeichnung des Bescheidadressaten (Adressierung 

des Leistungsgebotes) den Gemeinschuldner als materiellen Bescheidempfänger, vertreten 

durch (zu Handen des) Masseverwalters als formellen Bescheidempfänger (im Hinblick auf 

seine Stellung als gerichtlich bestelltes Vertretungsorgan des Gemeinschuldners bzw. aus-

legungsweise der Konkursmasse oder Konkursgläubiger sowie Zustellungsbevollmächtigter 

nach § 78 Abs. 2 KO), anzugeben.  

Es wird somit weiterhin die im BMF-Erlass vom 27.8.1998, GZ. 030331/1-IV/3/98, AO 210, 

225, 595, dargestellte Adressfeldgestaltung "An den Abgabepflichtigen (Gemeinschuldner) XX, 

vertreten durch Masseverwalter RA Dr. YY" anzuwenden sein und zu einer wirksamen 

Bescheiderlassung führen." 

In diesem Sinne erging eine Entscheidung des UFSW vom 24.11.2005, RV/1901-W/05, wo 

wörtlich ausgeführt ist: 
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"Auf Grund ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist der Masseverwalter für die 

Zeit seiner Bestellung betreffend die Konkursmasse - soweit die Befugnisse der Gemein-

schuldnerin beschränkt sind - gesetzlicher Vertreter der Gemeinschuldnerin. Nach Konkurs-

eröffnung tritt im Abgabenverfahren, soweit es sich um Aktiv- oder Passivbestandteile der 

Konkursmasse handelt, der Masseverwalter an die Stelle der Gemeinschuldnerin. Die Abgaben 

sind während des Konkursverfahrens gegenüber dem Masseverwalter, der insofern die 

Gemeinschuldnerin repräsentiert, festzusetzen (vgl. etwa VwGH - Beschluss vom 20. Juni 

2001, Zl. 98/08/0253). Dieser Ansicht folgend ist ein Bescheid nach Konkurseröffnung über 

das Vermögen eines Abgabepflichtigen grundsätzlich an den Masseverwalter zu richten. Wenn 

dies nicht der Fall ist, lässt der Zusatz "z.H. des Masseverwalters" keine Zweifel aufkommen 

lassen, wer als richtige Verfahrenspartei gemeint gewesen ist (VwGH - Erkenntnis vom 21. 

Dezember 2004, Zl. 2000/04/0118). 

Im vorliegenden Berufungsfall wäre somit der Abgabenanspruch entweder direkt an die 

Masseverwalterin zu richten gewesen oder hätte die Zustellung des Bescheides über die 

Festsetzung einer Zwangstrafe zumindest "zu Handen der Masseverwalterin Dr.SS " erfolgen 

müssen." 

Die Gemeinschuldnerin und das konkursverfangene Vermögen sind rechtlich nicht ident, 

bilden zwei von einander verschiedene rechtliche Zurechnungspunkte und werden bei ihren 

Rechtshandlungen in verschiedener Weise vertreten, wobei durch die bloße Zustellung von an 

die Gemeinschuldnerin adressierten Bescheiden an den Masseverwalter diese nicht ihm 

gegenüber wirksam werden (VwGH 20.5.1987, Zl. 85/08/0088, 18.12.1992, 89/17/0037, 

0038, 21.12.2004, 2000/04/0118). 

Der UFSW führte in der Berufungsentscheidung vom 25.11.2005, RV/1897-W/05, wörtlich 

aus: 

"Gemäß § 93 Abs. 2 Bundesabgabenordnung (BAO) ist jeder Bescheid ausdrücklich als solcher 

zu bezeichnen, er hat den Spruch zu enthalten und in diesem die Person (Personenver-

einigung, Personengemeinschaft) zu nennen, an die er ergeht. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist die Personenumschreibung 

notwendiger Bestandteil eines Bescheidspruches mit der Wirkung, dass ohne gesetzmäßige 

Bezeichnung des Adressaten im Bescheidspruch (zu dem auch das Adressfeld zählt) kein 

individueller Verwaltungsakt gesetzt wird. Ein "Deuten" eines bloß fehlerhaft bezeichneten 

Bescheidadressaten wäre zulässig und geboten, wenn die Identifizierung des Adressaten 

durch die fehlerhafte Bezeichnung nicht in Frage gestellt wäre (VwGH vom 24. November 

2004, Zl. 2004/13/0138, mw Judikaturhinweisen). 
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Der Bescheidadressat ist im gegenständlichen Fall nach Auffassung des unabhängigen 

Finanzsenates nicht eindeutig definiert bzw. nicht hinreichend identifizierbar. Die vorliegende 

Berufung richtet sich gegen einen Bescheid, der nicht an "An.ER als Masseverwalter in der 

Konkurssache D.U. ", sondern ausdrücklich an "Fr. D.U. z.H. MV ER " adressiert ist.  

Erledigungen werden gemäß § 97 Abs. 1 BAO dadurch wirksam, dass sie demjenigen bekannt 

gegeben werden, für den sie ihrem Inhalt nach bestimmt sind.  

Zum Zeitpunkt der Erlassung (Zustellung) des angefochtenen, an "Fr. D.U. z.H. MV ER " 

gerichteten Bescheides vom 28.1.2005 war Fr. D.U. infolge der bereits am 10.1.2005 

erfolgten Konkurseröffnung nicht handlungsfähig. Der Bescheid wäre daher nicht an Fr. D.U. 

sondern an den Masseverwalter zu richten gewesen.  

Da der streitgegenständliche Bescheid an eine handlungsunfähige Person gerichtet war, 

wurde er dieser gegenüber nicht wirksam. Die Erledigung des Finanzamtes ging daher in 

jedem Fall ins Leere und hat somit keine Rechtswirksamkeit entfaltet. 

Mit Berufung anfechtbar sind nur Bescheide, daher sind Berufungen gegen Schriftstücke ohne 

Bescheidcharakter als unzulässig zurückzuweisen (vgl. Ritz, BAO-Kommentar², § 273 Tz 6)." 

Dieser Rechtsansicht entsprechen – bezogen auf die hier relevante Frage der Festsetzung 

einer Zwangsstrafe - auch die Ausführungen des bundesweiten Fachbereiches in der Info FB 

SVE BMF, GZ INFO/0011-FB FinStR/05 vom 14.3.2005, Zustellung im Konkurs, Abschnitt 2 

Bescheidempfänger und Bescheidadressat: 

"Der Umstand, dass der Masseverwalter für die Dauer des Konkursverfahrens kraft Gesetzes 

bzw. kraft richterlicher Anordnung, die allfällige vor der Konkurseröffnung bestandene gewill-

kürte Zustellungsbevollmächtigungen verdrängt, (Zustellungs-)Empfänger wird, macht ihn 

keineswegs zum materiellen (Bescheid-)Empfänger. Durch die Konkurseröffnung verliert der 

Gemeinschuldner bloß die Verfügungsfähigkeit über sein der Exekution unterworfenes Ver-

mögen; die Konkurseröffnung beseitigt aber nicht seine Rechtsfähigkeit (Feil, KO, 5. Auflage, 

§ 1, Tz 5). Der Gemeinschuldner bleibt somit partei- und grundsätzlich auch prozessfähiges 

(Steuer-)Subjekt der Abgabenzurechnung (Abgabepflichtiger und Abgabenschuldner). 

Bescheide sind daher nach der Konkurseröffnung zwar an den Masseverwalter (zu seinen 

Handen) zuzustellen, als Bescheidadressat (Adressierung des Leistungsgebotes im Spruch 

bzw. Adressfeld des Bescheides) ist jedoch stets der Gemeinschuldner (bisheriger Abgabe-

pflichtiger) zu bezeichnen. Ausnahmen bestünden nur dann, wenn der Masseverwalter selbst, 

etwa wegen schuldhafter Pflichtverletzungen, zu Leistungen (zB Zwangsstrafen oder als 

Haftungspflichtiger) heran gezogen würde. Davon abgesehen ist er wie ein (gesetzlicher) 

Zustellungsbevollmächtigter (nach § 78 Abs. 2 KO) zu behandeln. Die Bescheidadressierung 
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lautet: "An den Abgabepflichtigen (Gemeinschuldner) XX, vertreten durch Masseverwalter YY, 

zu dessen Handen (Anschrift des MV)"." 

Diese Rechtsansicht verdeutlicht hat der bundesweite Fachbereich im Erlass vom 27.2.2006, 

GZ. 010103/27-SVE/05, Bescheidadressierungsleitfaden, Abschnitt 3 Insovenz: 

"Ausnahmen vom Grundsatz der Bescheidadressierung "An den Gemeinschuldner Z, z. Hd. 

des MV XY" bestehen dort, wo Fehlleistungen und schuldhafte Pflichtverletzungen nach der 

Konkurseröffnung nicht mehr dem Gemeinschuldner, sondern ausschließlich dem Masse-

verwalter zugerechnet werden müssen, er also persönlich und abgesondert vom Gemein-

schuldner zu Eigenleistungen herangezogen werden soll. Beispiele wären die Geltendmachung 

einer Vertreterhaftung gemäß §§ 9 iVm 80 BAO, die Festsetzung einer Zwangsstrafe gemäß § 

111 BAO wegen Nichterfüllung der Erklärungsverpflichtung (auch für Zeiträume vor der 

Konkurseröffnung) oder die Verhängung einer Mutwillensstrafe nach § 112a BAO. 

Im Beispiel Zwangsstrafe müssen Erklärungsaufforderung und Zwangsstrafenandrohung 

(§ 111 Abs. 2 BAO) nach der Konkurseröffnung gegebenenfalls an den Masseverwalter 

wiederholt werden, weil das Fehlen dieser gesetzlichen Voraussetzungen die Zwangsstra-

fenfestsetzung rechtswidrig (nicht ermessenswidrig und auch nicht rechtsunwirksam) machen 

würde. Umgekehrt wäre eine nach Konkurseröffnung an den Gemeinschuldner vorgenomme-

ne Zwangsstrafenfestsetzung ebenso rechtswidrig (nicht ermessenswidrig und auch nicht 

rechtsunwirksam), weil dieser die verlangte Leistung mangels Handlungsfähigkeit nicht mehr 

erbringen konnte. In diesen Fällen kann das Verschulden des Vertreters nicht dem Vertre-

tenen zugerechnet werden. Zu einem vergleichbaren Fall betreffend Mutwillensstrafen (§ 112a 

BAO) außerhalb eines Konkursverfahrens siehe UFS vom 28.6.2005, GZ RV/1097-L/04." 

Gerade ein solcher Fall, dass der Masseverwalter selbst, weil er seinen - ihm nach der BAO 

auferlegten - Pflichten nicht nachgekommen ist, zu einer Leistung herangezogen werden 

sollte, liegt im vorliegenden Falle vor. Die eingangs zitierten Verpflichtungen sind nämlich – 

während des Konkursverfahrens - Pflichten des Masseverwalters und nicht des Gemein-

schuldners. 

Daher sind die Bescheide mit der eine Zwangsstrafe angedroht und festgesetzt wird direkt an 

den Masseverwalter zu richten. 

Salzburg, am 30. März 2006 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


